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(54) TRANSPORTIERBARE WARTUNGSSTATION

(57) Die Erfindung betrifft eine transportierbare War-
tungsstation (1) zur Wartung militärischer Systeme (2)
mit einem Wartungskran (4) zur Durchführung von War-
tungsarbeiten an mehreren Arbeitsstationen (3), der eine
auf Kranstützen (6) abgestützte, gegenüber den Arbeits-
stationen (3) verfahrbare Kranbrücke (7) aufweist, wobei

mindestens eine Kranstütze (6) als Bedienstütze (9) mit
einem Bedienarbeitsplatz (4) zur Durchführung der War-
tungsarbeiten ausgebildet ist. Einen weiteren Gegen-
stand der Erfindung bildet ein Verfahren zum Betrieb ei-
ner derartigen Wartungsstation (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine transportierbare War-
tungsstation zur Wartung militärischer Systeme mit ei-
nem Wartungskran zur Durchführung von Wartungsar-
beiten an mehreren Arbeitsstationen, der eine auf Kran-
stützen abgestützte, gegenüber den Arbeitsstationen
verfahrbare Kranbrücke aufweist. Einen weiteren Ge-
genstand der Erfindung bildet ein Verfahren zum Betrieb
einer derartigen Wartungsstation.
[0002] Wartungsstationen werden im militärischen Be-
reich zur Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung und
Reparatur von verschiedenen Systemen, insbesondere
von militärischen Fahrzeugen oder Waffensystemen, wie
beispielsweise Kampfpanzern, Transportfahrzeugen,
Haubitzen etc., eingesetzt.
[0003] Besondere Anforderungen an derartige War-
tungsstationen ergeben sich dabei aus den teilweise sehr
unterschiedlichen Bedingungen im militärischen Einsatz,
wie sie beispielsweise bei Einsätzen im Ausland vorzu-
finden sind, weshalb solche Wartungsstationen nicht nur
einfach und schnell transportierbar, sondern auch an un-
terschiedlichen Einsatzorten auf- und abbaubar sein
müssen.
[0004] Da die zu wartenden militärischen Systeme und
deren zu wartenden Komponenten häufig ein erhebli-
ches Gewicht aufweisen, weisen die Wartungsstationen
als wesentliche Komponente einen Wartungskran auf,
der in der Regel als Brücken- oder Portalkran mit einer
verfahrbaren Kranbrücke ausgebildet ist. Über den War-
tungskran lassen sich größere Lasten anheben, bei-
spielsweise mehrere Tonnen schwere Panzertürme,
massive Panzerplatten o. Ä.
[0005] Aus der EP 2 834 183 B1 ist eine transportier-
bare Wartungsstation mit einem Wartungskran bekannt,
der auf einem auf Containern abgestützten Tragwerk auf-
gebaut ist. Der Bereich zwischen den Containern unter-
halb der verfahrbaren Kranbrücke dient als Arbeitsstati-
on, in welche beispielsweise ein Kampfpanzer hineinge-
fahren werden kann, damit an diesem bestimmte War-
tungsarbeiten durchgeführt werden können. Die dort be-
schriebene Wartungsstation weist den Nachteil auf, dass
diese im Bereich zwischen den Containern nur eine ein-
zige Arbeitsstation aufweist, wodurch sich begrenzte
Wartungskapazitäten ergeben. Zudem kommt es zu er-
heblichen Stillstandszeiten des Wartungskrans, da die-
ser i. d. R. nur kurzzeitig für die Durchführung der War-
tungsarbeiten an der einen Arbeitsstation eingesetzt
wird.
[0006] Darüber hinaus sind aus dem Stand der Tech-
nik Wartungsstationen bekannt, bei denen mehrere Ar-
beitsstationen vorgesehen sind, um zeitgleich Wartungs-
arbeiten an mehreren militärischen Systemen parallel
durchführen zu können. Bei solchen Wartungsstationen
kann der Wartungskran an mehreren Arbeitsstationen
verwendet werden, weshalb derartige Wartungsstatio-
nen nicht nur eine erhöhte Wartungskapazität aufweisen,
sondern sich auch durch geringere Stillstandszeiten des

Wartungskrans auszeichnen. Diese Wartungsstationen
weisen jedoch den Nachteil auf, dass die Bedienung des
Wartungskrans oftmals zu unübersichtlichen und kriti-
schen Wartungszuständen führen kann. Denn zur
Durchführung der jeweiligen Wartungsarbeiten muss
das Bedienpersonal i. d. R. die jeweilige Arbeitsstation
verlassen und sich eine Bedieneinrichtung o. ä. zur
Durchführung der Wartungsarbeiten beschaffen. Durch
das Verlassen der Arbeitsstation werden die Wartungs-
arbeiten unterbrochen und damit die Wartungseffizienz
ebenfalls beeinträchtigt, wobei diese Probleme umso
gravierender werden, desto mehr Arbeitsstationen sich
einen Wartungskran teilen.
[0007] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine transportierbare
Wartungsstation und ein Verfahren zum Betrieb einer
solchen Wartungsstation anzugeben, bei denen sich un-
abhängig von der Anzahl der Arbeitsstationen uner-
wünschte Stillstandszeiten des Wartungskrans vermei-
den und eine hohe Wartungseffizienz erreichen lassen.
[0008] Diese Aufgabe wird bei einer Wartungsstation
der eingangs genannten Art durch die Merkmale des Pa-
tentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind Teil der abhängigen Unteransprüche.
[0009] Durch die Ausbildung mindestens einer Kran-
stütze des Wartungskrans als Bedienstütze mit einem
Bedienarbeitsplatz zur Durchführung der Wartungsar-
beiten lässt sich eine verbesserte Wartungseffizienz er-
reichen. Über die Bedienstütze lassen sich die Wartungs-
arbeiten in unmittelbarer räumlicher Nähe direkt an der
Arbeitsstation durchführen. Es ist nicht erforderlich, dass
das an der Arbeitsstation tätige Wartungspersonal die
Arbeitsstation verlässt, weshalb unnötige Stillstandszei-
ten vermieden werden und eine hohe Wartungseffizienz
erreicht wird.
[0010] Eine im Hinblick auf die Wartungseffizienz be-
sonders vorteilhafte Weiterbildung der Wartungsstation
sieht vor, dass für jede Arbeitsstation jeweils mindestens
eine Bedienstütze vorgesehen ist. Somit befindet sich
jede Arbeitsstation in direkter räumlicher Nähe zu min-
destens einer Bedienstütze.
[0011] In diesem Zusammenhang wird weiter vorge-
schlagen, dass die Arbeitsstationen eine viereckige, ins-
besondere rechteckige Grundfläche aufweisen, in deren
Ecken jeweils eine Kranstütze angeordnet ist. Eine sol-
che Anordnung hat den Vorteil, dass eine Zugänglichkeit
der Arbeitsstationen auf einfache Art und Weise gewähr-
leistet ist. Es können beispielsweise zwischen den Kran-
stützen Ein- und Ausfahrten für das Hinein- bzw. Hinaus-
bewegen der militärischen Systeme vorgesehen sein.
Besonders vorteilhaft ist, dass die Arbeitsstationen mit
viereckiger Grundfläche in platzsparender Art und Weise
nebeneinander angeordnet sein können. Somit kann auf
einfache Art und Weise eine aufeinander aufbauende,
linienartige Struktur der Arbeitsaufgaben der verschie-
denen Arbeitsstationen erreicht werden. Auch ein durch-
laufender Betrieb ähnlich einer Fließbandfertigung ist
möglich.
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[0012] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ist
der Wartungskran modular ausgebildet und weist ein
Kranbrückenmodul, mehrere Kranstützenmodule, meh-
rere Kranschienenmodule, mehrere Fundamentmodule,
ein Zelt, und/oder mindestens einen Container auf. Durch
den modularen Aufbau können die einzelnen Module
über geeignete Schnittstellen mit wenigen Handgriffen
zu einer Wartungsstation zusammengesetzt werden.
Entsprechend den jeweiligen Anforderungen an die War-
tungsstation können die einzelnen Module so eingesetzt
werden, dass die Größe der Wartungsstation und/oder
die Anzahl der Arbeitsstationen veränderbar ist, bei-
spielsweise über die Veränderung der Anzahl eingesetz-
ter Kranstützen- und Kranschienenmodule. Die War-
tungsstation kann an unterschiedliche Anforderungen
angepasst werden, welche sich beispielsweise aus den
infrastrukturellen Gegebenheiten im Einsatz, den zu war-
tenden militärischen Systemen usw. ergeben. Die Ver-
wendung von Fundamentmodulen ermöglicht die Errich-
tung des Wartungskrans, ohne dass eine Verbindung der
Kranstützen mit dem Untergrund, beispielsweise durch
Verschrauben oder Verankern, erforderlich ist. Ein Zelt
ist aufgrund seiner Wetterschutzfunktion insbesondere
dann vorteilhaft, wenn die Wartungsstation im Freien auf-
gebaut wird. Ein Container kann für den Transport der
Wartungsstation oder von Teilen der Wartungsstation
eingesetzt werden.
[0013] Von Vorteil ist eine Ausgestaltung, nach wel-
cher die Fundamentmodule Mittel zur Aufnahme von
Hub- oder Transportmitteln umfassen. Diese Mittel kön-
nen beim Transport, Positionieren und/oder Verladen der
Fundamentmodule eingesetzt werden, wodurch diese
Prozesse auch bei einem größeren Gewicht der Funda-
mentmodule einfacher und sicherer werden.
[0014] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
weisen die Fundamentmodule und/oder die Container
einen oder mehrere Ankerpunkte zur Verankerung des
Zelts auf. Die Ankerpunkte können an den Außenseiten
oder der Oberseite der Fundamentmodule und/oder der
Container angeordnet sein. Sie dienen der Befestigung
und Lagesicherung des Zelts.
[0015] Vorteilhaft ist eine Ausgestaltung, bei der die
Länge der Kranstützen veränderbar ist. Durch die Ver-
änderbarkeit der Länge der Kranstützen kann die Ar-
beitshöhe der Kranbrücke verändert werden. Auf diese
Weise kann die Wartungsstation an eine zur Verfügung
stehende Deckenhöhe und/oder an die zu wartenden mi-
litärischen Systeme angepasst werden. Die Verände-
rung der Länge der Kranstützen kann in besonders vor-
teilhafter Weise dadurch erreicht werden, dass die Kran-
stützen teleskopierbar ausgebildet sind, wodurch eine
stufenlose Längenveränderung möglich ist.
[0016] Vorteilhaft ist eine Ausgestaltung, bei der die
Länge der Kranschienen veränderbar ist. Durch die Ver-
änderbarkeit der Länge der Kranschienen kann die Län-
ge der Arbeitsstationen verändert werden. Die Verände-
rung der Länge der Kranschienen kann in besonders vor-
teilhafter Weise dadurch erreicht werden, dass die Kran-

schienen teleskopierbar ausgebildet sind, wodurch eine
stufenlose Längenveränderung möglich ist.
[0017] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung sind
die Kranschienenmodule zur Variation der Länge aus
mehreren Kranschienensegmenten und/oder die Kran-
stützenmodule zur Variation der Länge aus mehreren
Kranstützensegmenten zusammengesetzt. Hierdurch
kann die Länge der Kranschienenmodule und/oder der
Kranstützenmodule auf konstruktiv einfache Art und Wei-
se stufenweise verändert werden, wodurch eine Anpas-
sung der Wartungsstation an die Gegebenheiten des Er-
richtungsorts der Wartungsstation und/oder die Anforde-
rungen der militärischen Systeme ermöglicht wird.
[0018] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist der Con-
tainer ein Standardcontainer, vorzugsweise ein 20-Fuß-
Container. Ein Vorteil von Standardcontainern ist, dass
diese auf einfache Art und Weise gestapelt, umgeschla-
gen und transportiert werden können. Für das Handling
der Container können standardisierte Hilfsmittel wie He-
bezeuge, Fahrzeuge etc. eingesetzt werden.
[0019] In einer vorteilhaften Weiterbildung weisen die
Bedienstütze und/oder die Fundamentmodule eine oder
mehrere Vorrichtungen zur Aufnahme von Werkzeugen,
Arbeitsmitteln, Betriebsmitteln, Hilfsmitteln, Messmitteln
und/oder sicherheitstechnischen Einrichtungen zur
Durchführung von Wartungsarbeiten auf. Mittels der Auf-
nahmen können die Werkzeuge, Arbeitsmittel, Betriebs-
mittel, Hilfsmittel, Messmittel und/oder sicherheitstech-
nischen Einrichtungen an der Bedienstütze befestigt
werden, so dass diese an der jeweiligen Arbeitsstation
für die Durchführung von Wartungsarbeiten verwendet
werden können. Vorteilhafterweise entfallen aufgrund
dieser Ausgestaltung ansonsten erforderliche Zeiten für
den Transport von Werkzeugen, Arbeitsmitteln, Be-
triebsmitteln, Hilfsmitteln, Messmitteln und/ oder sicher-
heitstechnischen Einrichtungen, beispielsweise von ei-
nem zentralen Lagerort oder anderen Arbeitsstationen,
zu der jeweiligen Arbeitsstation. Dies erhöht die War-
tungseffizienz und ermöglicht eine höhere Auslastung.
[0020] Von Vorteil ist ferner eine Ausgestaltung, ge-
mäß welcher die Bedienstütze Anschlüsse an Ver- und
Entsorgungssysteme für Daten, Elektrizität, Flüssigkei-
ten und/oder Gase umfasst. Über die Anschlüsse kann
die Bedienstütze auf einfache, schnelle und sichere Art
und Weise an ggf. entsprechend vorhandene Ver- und
Entsorgungssysteme angeschlossen werden, welche für
die Durchführung der Wartungsarbeiten verwendet wer-
den können.
[0021] Es wird ferner vorgeschlagen, dass das Kran-
brückenmodul, die Kranschienenmodule, die Kranstüt-
zenmodule, die Fundamentmodule, und/oder das Zelt
derart ausgebildet sind, dass diese in dem Container ver-
staubar sind. Eine derart ausgestaltete Wartungsstation
kann auf einfache und sichere Weise transportiert, um-
geschlagen und gelagert werden. Besonders vorteilhaft
ist es, wenn die Module der Wartungsstation gemeinsam
in dem Container transportiert, umgeschlagen und gela-
gert werden. Somit kann sichergestellt werden, dass die
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benötigten Teile für den Aufbau einer Wartungsstation
am jeweiligen Aufbauort vorhanden sind. Die Gefahr des
Verlusts von Teilen wird reduziert.
[0022] Ferner wird vorgeschlagen, dass der Container
als Transportbehälter zum Transport des Kranbrücken-
moduls, der Kranschienenmodule, der Kranstützenmo-
dule, der Fundamentmodule und/oder des Zelts
und/oder als Funktionselement zum Betrieb der War-
tungsstation ausgebildet ist. Da der Container neben sei-
nem Einsatz als Transportbehälter zusätzliche Funktio-
nen während des Betriebs der Wartungsstation erfüllen
kann, wird hierdurch ein effizienterer Betrieb der War-
tungsstation ermöglicht.
[0023] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist der War-
tungskran zumindest teilweise von dem Zelt um- oder
überspannt. Somit kann die Wartungsstation unabhän-
gig von den herrschenden Witterungsbedingungen im
Freien betrieben werden und die Wartungsstation ist vor
den Witterungseinflüssen geschützt. Besonders vorteil-
haft kann das Zelt in einer Tarnfarbe ausgebildet sein,
wodurch im Falle einer Freilandaufstellung im Einsatz
eine Tarnung der Wartungsstation erreicht wird.
[0024] Es ist von Vorteil, wenn das Zelt an mindestens
einem Ankerpunkt eines Containers und/oder eines Fun-
damentmoduls verankert ist. Auf diese Weise kann die
Stabilität der Zeltkonstruktion auf einfache Art und Weise
erhöht werden, beispielsweise gegenüber Lasten auf-
grund von Wind oder Niederschlag.
[0025] In einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die
Container und/oder die Fundamentmodule zur Veranke-
rung des Zelts außerhalb der Wartungsstation an einer
Längsseite der Wartungsstation angeordnet. Somit
bleibt die Grundfläche der Arbeitsstationen für die Durch-
führung von Wartungsarbeiten frei und die Container
können als Wand bzw. Sicht- und/oder Wetterschutz für
die Wartungsstation dienen.
[0026] Von Vorteil in Bezug auf die Zugänglichkeit der
Arbeitsstationen für die zu wartenden militärischen Sys-
teme ist eine Anordnung, bei der zwei Kranstützenmo-
dule einer Arbeitsstation an einer Außenwand eines Con-
tainers verankert sind und die anderen Kranstützenmo-
dule der Arbeitsstation an Fundamentmodulen verankert
sind. Der Kraftfluss der von dem Wartungskran übertra-
genen Gewichtskräfte in Richtung des Untergrunds er-
folgt stets über die Kranstützenmodule und die Funda-
mentmodule.
[0027] Weiterhin wird zur Lösung der Aufgabe ein Ver-
fahren zum Betrieb einer transportierbaren Wartungssta-
tion zur Wartung militärischer Systeme mit einem War-
tungskran zur Durchführung von Wartungsarbeiten an
mehreren Arbeitsstationen, der eine auf Kranstützen ab-
gestützte, gegenüber den Arbeitsstationen verfahrbare
Kranbrücke aufweist, vorgeschlagen, wobei zur Durch-
führung der Wartungsarbeiten ein Bedienarbeitsplatz ge-
nutzt wird, welcher an einer als Bedienstütze ausgebil-
deten Kranstütze ausgebildet ist.
[0028] Auch bei einem derartigen Verfahren ergeben
sich die im Zusammenhang mit der Wartungsstation be-

schriebenen Vorteile.
[0029] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden nachfolgend unter Zuhilfenahme der beigefügten
Zeichnungen von Ausführungsbeispielen erläutert. Die
Erfindung ist jedoch nicht auf diese Ausführungsbeispie-
le beschränkt. Weitere Ausführungsbeispiele können
sich durch Kombination der Merkmale einzelner oder
mehrerer Ansprüche untereinander und/oder mit einzel-
nen oder mehreren Merkmalen der Ausführungsbeispie-
le ergeben.
[0030] In den nachfolgend beschriebenen Zeichnun-
gen zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht eines Teils einer Wartungssta-
tion,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Teils einer
Wartungsstation,

Fig. 3a eine Seitenansicht einer Wartungsstation mit
Containern und Zelt,

Fig. 3b eine Draufsicht einer Wartungsstation gemäß
der Darstellung in Fig.3a (Zelt freigeschnit-
ten),

Fig. 4a eine Seitenansicht einer weiteren Wartungs-
station,

Fig. 4b eine Draufsicht einer Wartungsstation gemäß
der Darstellung in Fig. 4a und

Fig. 5 eine Seitenansicht einer Bedienstütze.

[0031] In Fig. 1 ist eine Wartungsstation 1 zur Wartung
militärischer Systeme 2 ausschnittsweise dargestellt.
[0032] Bei dem zu wartenden militärischen System 2
gemäß Fig. 1 handelt es sich um einen Schützenpanzer,
es kann sich jedoch um ein beliebiges militärisches
Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug, ein Waffensystem
oder sonstige militärische Ausstattung handeln. Zudem
wird unter dem Begriff "Wartung" erfindungsgemäß auch
die Instandhaltung, Instandsetzung, Reparatur sowie al-
le sonstigen Arbeiten an militärischen Systemen 2 ver-
standen.
[0033] Die in Fig. 1 dargestellte Wartungsstation 1
weist zahlreiche, aneinander gereihte Arbeitsstationen 3
auf, von denen in Fig. 1 lediglich zwei Arbeitsstationen
3 dargestellt sind. Die Wartungsstation 1 weist zudem
einen Wartungskran 5 auf, welcher als Brückenkran mit
Kranstützen 6 (vgl. auch Fig. 2), Kranschienen 8 und
einer Kranbrücke 7 ausgebildet ist. Die Kranbrücke 7
übergreift die Arbeitsstationen 3 und ist gegenüber die-
sen entlang einer Verfahrachse V verfahrbar. Alternativ
kann der Wartungskran 5 auch als Portalkran ausgeführt
sein. Die Laufkatze 18 (vgl. auch Fig. 2) des Wartungs-
krans ist entlang der Kranbrücke 7 quer zu der Verfahr-
achse V der Kranbrücke 7 verfahrbar. Die Wartungssta-
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tion 1 gemäß Fig. 1 kann innerhalb oder außerhalb vor-
handener Infrastruktur wie Gebäuden, Hallen oder Han-
gars aufgebaut werden und ist sehr flexibel an verschie-
dene Bedingungen und Wartungsaufgaben anpassbar
ausgebildet.
[0034] Die Breite B einer Arbeitsstation 3 bzw. der War-
tungsstation 1 entspricht in etwa der Länge der Kranbrü-
cke 7 und beträgt in einer vorteilhaften Ausgestaltung
zwischen 9,5 m und 10 m. Die kranbare Fläche einer
Arbeitsstation 3 kann beispielsweise 10 mal 5,5 m betra-
gen.
[0035] In einer vorteilhaften Ausgestaltung können je-
weils drei Arbeitsstationen 3 eine Wartungseinheit 22 bil-
den, vgl. bspw. Fig. 3b. Mindestens zwei Wartungsein-
heiten 22 können zur Bildung größerer Wartungsstatio-
nen 1 miteinander koppelbar sein, vorzugsweise über
Schnellverschlüsse.
[0036] Die Arbeitsstationen 3 gemäß Fig. 1 weisen ei-
ne rechteckige Grundfläche auf, in deren Ecken jeweils
eine Kranstütze 6 angeordnet ist. Jeder Arbeitsstation 3
ist eine Bedienstütze 9 mit einem Bedienarbeitsplatz 4
zur Durchführung der Wartungsarbeiten zugeordnet, vgl.
auch Fig. 5. Wie in Fig. 1 dargestellt, können die War-
tungsobjekte in Form militärischer Systeme 2 in unter-
schiedlicher Ausrichtung relativ zur Kranbrücke 7 in die
Wartungsstation 1 bewegt und dort positioniert werden.
Auch ist es möglich, dass ein militärisches System 2 nur
teilweise in die Wartungsstation 1 bewegt wird, oder dass
sich ein militärisches System 2 gleichzeitig in mehr als
einer Arbeitsstation 3 befindet.
[0037] Die Zuordnung einer Bedienstütze 9 mit einem
Bedienarbeitsplatz 4 zu jeder Arbeitsstation 3 ermöglicht,
dass die Wartungsarbeiten an den Arbeitsstationen 3 un-
abhängig voneinander durchgeführt werden können. Für
den Betrieb einer Wartungsstation 1 ist es nicht relevant,
welche Arbeiten an den anderen Arbeitsstationen 3
durchgeführt werden, da an jeder Arbeitsstation 3 auf-
grund der zugeordneten Bedienstütze 9 mit einem Be-
dienarbeitsplatz 4 eigenständig gearbeitet werden kann
und nicht auf die Ausstattung bzw. Ausrüstung anderer
Arbeitsstationen 3 oder Bedienarbeitsplätze 4 zurückge-
griffen werden muss. Stillstandszeiten und längere Un-
terbrechungen der Arbeitsabläufe aufgrund des Trans-
ports der erforderlichen Ausstattung bzw. Ausrüstung
von einer Arbeitsstation 3 zu einer anderen entfallen. Au-
ßerdem ist es auch möglich, an den verschiedenen Ar-
beitsstationen 3 aufeinander aufbauende Arbeiten an
den militärischen Systemen 2 durchzuführen.
[0038] Wie der perspektivischen Darstellung in Fig. 2
zu entnehmen ist, bestehen zwischen den Kranstützen
6 Durchfahrten oder Tore, welche zum Hineinbewegen
der militärischen Systeme 2 in die Wartungsstation 1 hi-
nein und zum Herausbewegen der militärischen Syste-
me 2 aus der Wartungsstation 1 heraus verwendet wer-
den können. Die maximale Breite der militärischen Sys-
teme 2, welche in einer Wartungsstation 1 gewartet wer-
den können, ist durch die Länge L bzw. die Breite B einer
Arbeitsstation 3 begrenzt. Wird das militärisches System

2 quer zu der Verfahrachse V des Wartungskrans 5 in
die Wartungsstation 1 bewegt (vgl. auch Fig. 1), so be-
grenzt die Arbeitshöhe HB der Kranbrücke 7 die Höhe
der militärischen Systeme 2. Die Höhe der Kranschienen
8 über dem Boden entspricht in etwa der Arbeitshöhe HB
der Kranbrücke 7.
[0039] Die Wartungsstation 1 kann Beleuchtungsmit-
tel 24 zur Beleuchtung der Arbeitsstationen 3 aufweisen.
Die Beleuchtungsmittel 24 sind jeweils mittig zwischen
den Kranstützen angeordnet, um einen gleichmäßig aus-
geleuchteten Bereich 25 der Arbeitsstationen 3 zu er-
möglichen. Auch der Wartungskran 5 weist ein Beleuch-
tungsmittel 26 zur Beleuchtung der kranbaren Fläche
auf, vorteilhafterweise ist das Beleuchtungsmittel 26 im
Bereich des Lastaufnahmemittels 19 angeordnet.
[0040] Anhand der Fig. 2 ist weiterhin zu erkennen,
dass der Wartungskran 5 modular ausgebildet ist. Im dar-
gestellten Beispiel weist der Wartungskran 5 eine als
Kranbrückenmodul ausgebildete Kranbrücke 7, vier als
Kranschienenmodule ausgebildete Kranschienen 8,
sechs als Kranstützenmodule ausgebildete Kranstützen
6 sowie sechs Fundamentmodule 10 auf.
[0041] Die Länge LK der Kranstützen 6 ist veränderbar.
Zur Variation der Länge LK kann eine als Kranstützen-
modul ausgebildeten Kranstütze 6 aus mehreren Kran-
stützensegmenten 6.1 zusammengesetzt sein. Die Kran-
stützensegmente 6.1 können dabei, wie in Fig. 2 gezeigt,
die gleichen Abmessungen haben, oder unterschiedliche
Längen haben, wobei die Querschnittsfläche der Kran-
stützensegmente 6.1 jeweils identisch ist. Je nachdem,
wie viele Kranstützensegmente 6.1 zusammengesetzt
werden, kann die Länge LK eines Kranstützenmoduls
stufenweise verändert werden. Wenn die Kranstützen-
segmente 6.1 unterschiedliche Längen aufweisen, kann
die Länge LK der Kranstützen 6 in unterschiedlich großen
Stufen verändert werden. Eine Variation der Länge LK
der Kranstützen 6 ist besonders dann von Vorteil, wenn
die Wartungsstation 1 in verschiedenen Gebäuden auf-
gebaut wird, deren Deckenhöhen sich unterscheiden.
Durch das Zusammensetzen der Kranstützensegmente
6.1 zu Kranstützenmodulen kann auch die Arbeitshöhe
HB der Kranbrücke 7 verändert werden. Das Zusammen-
setzen der Kranstützensegmente 6.1 zu einem Kranstüt-
zenmodul kann in vorteilhafter Weise mittels lösbarer
kraft- oder formschlüssiger Verbindungen erfolgen, ins-
besondere mittels Verschraubungen. In einer alternati-
ven Ausgestaltung sind die Kranstützen 6 stufenlos län-
genverstellbar ausgeführt, besonders vorteilhafterweise
teleskopierbar.
[0042] Die Länge einer Kranstütze 6 kann unabhängig
von der Länge der anderen Kranstützen 6 veränderbar
sein, so dass beispielsweise unabhängig von lokalen Bo-
denunebenheiten eine waagerechte Ausrichtung der auf
den Kranstützen 6 gelagerten Kranschienen 8 und somit
der Kranbrücke 7 sichergestellt ist.
[0043] Vorteilhafterweise kann auch die Länge Ls der
Kranschienen 8 veränderbar sein. Zur Variation der Län-
ge Ls kann eine als Kranschienenmodul ausgebildete
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Kranschiene 8 aus einer Anzahl an Kranschienenseg-
menten 8.1 zusammengesetzt sein. Die Kranschienen-
segmente 8.1 können dabei, wie in Fig. 2 gezeigt, die
gleichen Abmessungen oder unterschiedliche Längen
haben, wobei die Querschnittsfläche der Kranschienen-
segmente 8.1 jeweils identisch ist. Je nachdem, wie viele
Kranschienensegmente 8.1 zusammengesetzt werden,
kann die Länge Ls einer als Kranschienenmodul ausge-
bildeten Kranschiene 8 stufenweise verändert werden.
Eine Variation der Länge Ls der Kranschienen 8 ist be-
sonders dann von Vorteil, wenn die Wartungsstation 1
in verschiedenen Gebäuden aufgebaut wird, deren
Raummaße sich unterscheiden. Durch das Zusammen-
setzen der Kranschienensegmente 8.1 zu Kranschie-
nenmodulen kann die Länge L einer Arbeitsstation 3 va-
riabel festgelegt werden. Das Zusammensetzen der
Kranschienensegmente 8.1 zu einem Kranschienenmo-
dul kann in vorteilhafter Weise mittels lösbarer kraft- oder
formschlüssiger Verbindungen erfolgen, insbesondere
mittels Verschraubungen. In einer alternativen Ausge-
staltung sind die Kranschienen 8 stufenlos längenver-
stellbar ausgeführt, in besonders vorteilhafter Weise te-
leskopierbar.
[0044] In besonders vorteilhafter Weise kann die Län-
ge einer Kranschiene 8 unabhängig von der Länge der
anderen Kranschienen 8 veränderbar sein, so dass bei-
spielsweise die Position der Kranstützen 6 unabhängig
voneinander gewählt und an ggf. in Bodennähe vorhan-
dene Hindernisse oder spezielle Bodenbeschaffenhei-
ten angepasst werden kann.
[0045] Die segmentierte und modulare Ausgestaltung
der Wartungsstation 1 und insbesondere des Wartungs-
krans 5 ermöglicht, dass die Wartungsstation 1 hinsicht-
lich ihrer Gesamtlänge und ihrer Gesamthöhe an äußere
Bedingungen anpassbar ist. Derartige äußere Bedingun-
gen können sich insbesondere aus den Eigenschaften
des Aufbauorts der Wartungsstation 1 und aus den An-
forderungen der zu wartenden militärischen Systeme 2,
wie beispielsweise deren Abmessungen, ergeben. Die
Gesamtlänge der Wartungsstation 1 wird durch die An-
zahl an Arbeitsstationen 3 bestimmt. Außerdem kann die
Länge der einzelnen Arbeitsstationen 3, wie beschrie-
ben, über die Länge Ls der Kranschienen 8 variiert wer-
den. Die Gesamthöhe H des Wartungskrans 5 ist über
die Arbeitshöhe HB der Kranbrücke 6 veränderbar.
[0046] In Fig. 3a und 3b ist eine Ausführungsform der
Wartungsstation 1 für den Aufbau auf ebenen und ver-
dichteten Flächen außerhalb von Gebäuden dargestellt.
Wie der Draufsicht in Fig. 3b zu entnehmen ist, besteht
die Wartungsstation 1 in diesem Beispiel aus drei Ar-
beitsstationen 3. In bereits beschriebener Weise können
die Arbeitsstationen 3 von der Kranbrücke 7 des War-
tungskrans 5 bekrant werden. Neben den bereits anhand
von Fig. 2 beschriebenen Modulen des Wartungskrans
5 umfasst die Wartungsstation 1 zwei Container 11 sowie
ein Zelt 12.
[0047] Die Container 11 sind als Standardcontainer
ausgeführt, beispielsweise als 40-Fuß-Container. Be-

sonders vorteilhaft ist eine Ausführung als 20-Fuß-Con-
tainer. Standardcontainer sind auf besonders einfache
Weise transportierbar, handhabbar und stapelbar und
haben aus diesem Grund eine große Verbreitung für ver-
schiedenste Anwendungszwecke, insbesondere auch
im militärischen Bereich.
[0048] Die verschiedenen Module der Wartungsstati-
on 1, nämlich die Kranstützenmodule, die Kranschienen-
module, das Kranbrückenmodul, die Fundamentmodule
10 sowie das Zelt 12 können derart ausgebildet sein,
dass sie in den beiden Containern 11 verstaubar sind.
Insbesondere können die Abmessungen und Gewichte
der Module so gewählt sein, dass diese in den Innenraum
der Container 11 hineinpassen und die Tragfähigkeit der
Container 11 nicht überschritten wird.
[0049] Die Container 11 sind, zusätzlich zu ihrer be-
schriebenen Verwendung als Transportbehälter, als
Funktionselemente der Wartungsstation 1 ausgebildet,
wie in Fig. 3a und 3b dargestellt. Ein Container 11 über-
nimmt somit Funktionen, für die ansonsten andere Ele-
mente erforderlich wären. Das Zelt 12 ist an Ankerpunk-
ten 13 verankert, welche sich an einer Außenwand eines
Containers 11 befinden. Eine derartige Verankerung des
Zelts 12 ist vorteilhaft, da der Container 11 i. d. R. über
eine ausreichend hohe Masse verfügt, um die auf das
Zelt 12 wirkenden Lasten, beispielsweise aufgrund von
Wind oder Niederschlag, aufzunehmen. Ein Ankerpunkt
13 kann als Haken, Öse, Lasche o. Ä. ausgebildet sein
und lösbar oder unlösbar an einem Container 11 ange-
bracht sein.
[0050] Neben der Funktion als Ankerpunkt für das Zelt
12 kann ein Container 11 auch als Wand, zumindest für
einen Teil der Wartungsstation 1, dienen. Bei einer sol-
chen Anordnung gemäß Fig. 3a und 3b bietet ein Con-
tainer 11 in vorteilhafter Weise einen Sicht- und/oder
Wetterschutz für einen Teil der Wartungsstation 1 und
mindestens eine Arbeitsstation 3. Außerdem sind in die-
sem Beispiel zwei Kranstützen 6 einer Arbeitsstation 3
an einer Außenseite des Containers 11 verankert, wobei
der Kraftfluss weiterhin über die Fundamentmodule 10
läuft. Die Verankerung sorgt für eine zusätzlich erhöhte
Stabilität.
[0051] Ein Container 11 kann während des Betriebs
einer Wartungsstation 1 auch als Lagerraum oder als
Aufenthaltsraum für das Bedienpersonal eingesetzt wer-
den.
[0052] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das Zelt
12 an einem Ankerpunkt 13 eines Fundamentmoduls 10
verankert. Die Fundamentmodule 10 weisen ein hohes
Eigengewicht auf, so dass diese in besonderer Weise
geeignet sind, die vom Zelt 12 übertragenen Lasten auf-
zunehmen und das Zelt 12 auch bei extremen Witte-
rungsbedingungen wie starkem Wind oder Niederschlag
in seiner Lage relativ zu den Arbeitsstationen 3 zu si-
chern. Bei dem Ausführungsbeispiel sind die Funda-
mentmodule 10 aus Beton gefertigt, weisen ein Gewicht
von 2,45 t auf und sind quaderförmig mit den Maßen 1
mal 1 mal 1,5 m. Ein Ankerpunkt 13 kann als Haken,
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Öse, Lasche o. Ä. ausgebildet sein, vgl. auch Fig. 5, und
lösbar oder unlösbar an dem Fundamentmodul 10 an-
gebracht sein.
[0053] Bevorzugterweise überspannt das Zelt 12 die
gesamte Wartungsstation 1. Es sind jedoch auch Situa-
tionen denkbar, in denen das Zelt 12 nur einen Teil der
Wartungsstation 1 überspannt, beispielsweise wenn die
Wartungsstation 1 teilweise innerhalb und teilweise au-
ßerhalb eines Gebäudes aufgebaut ist, oder wenn die
Schutzfunktion des Zelts 12 nur für einen Teil der War-
tungsstation 1, beispielsweise für ausgewählte Arbeits-
stationen 3, erforderlich ist. Neben der vorteilhaften Ver-
wendung des Zelts 12 zum Schutz vor der Witterung kann
dieses auch der Tarnung der Wartungsstation 1 dienen.
[0054] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
das Dach des Zelts 12 in horizontaler Ausrichtung eben
sein. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform
kann das Dach des Zelts 12 gewölbt sein, wodurch Nie-
derschlag auf einfache Art und Weise von dem Dach des
Zelts 12 abfließen kann. In einer weiteren bevorzugten
Ausführungsform ist das Zelt 12 beheizbar, um auch bei
niedrigen Umgebungstemperaturen einen sicheren Be-
trieb der Wartungsstation 1 zu ermöglichen.
[0055] Gemäß der Darstellung in Fig. 3a und 3b sind
die Container 11 und zusätzliche Fundamentmodule 10
zur Verankerung des Zelts 12 außerhalb der Arbeitssta-
tionen 3 an einer Längsseite der Wartungsstation 1 an-
geordnet. Auf diese Weise wird der für die Wartungsar-
beiten zur Verfügung stehende Raum nicht einge-
schränkt und es wird eine Stabilisierung bzw. Abstützung
des Zelts 12 erreicht.
[0056] In einer weiteren Ausführungsform ist die An-
ordnung von Containern 11 und zusätzlichen Funda-
mentmodulen 10 zur Verankerung des Zelts 12 punkt-
symmetrisch zum Mittelpunkt M der Wartungsstation 1,
wie in Fig. 3b erkennbar ist. Diese Anordnung ist beson-
ders vorteilhaft im Hinblick auf die Stabilität des Zelts 12.
[0057] In Fig. 4a und 4b ist eine weitere Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Wartungsstation 1 dar-
gestellt. Bei dieser Ausführungsform ist kein Zelt 12 und
kein Container 11 Teil der Wartungsstation 1. Aufgrund
ihrer platzsparenden Anordnung der Module ist eine sol-
che Ausführungsform besonders für die Installation in
bestehenden Gebäuden oder an witterungsgeschützten
Orten geeignet.
[0058] In Fig. 5 ist eine Bedienstütze 9 abgebildet. Die
Bedienstütze 9 ist an einem Fundamentmodul 10 ange-
bracht und umfasst einen Bedienarbeitsplatz 4, welcher
für die Durchführung von Wartungsarbeiten an einer Ar-
beitsstation 3 ausgerüstet ist.
[0059] Mit den Kranbedieneinrichtungen 23, welche
vorzugsweise als Fernbedienungen ausgestaltet sind,
lassen sich die horizontalen Verfahrbewegungen der
Kranbrücke 7 entlang der Verfahrachse V und der Lauf-
katze 18 entlang der Kranbrücke 7 sowie die vertikalen
Verfahrbewegungen des Lastaufnahmemittels 19, wel-
ches beispielsweise ein Haken oder ein Magnet sein
kann, steuern, vgl. auch Fig. 1.

[0060] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Wartungskrans 5 beträgt dessen maximale Hubkraft 6,3
t.
[0061] Die Bedienstütze 9 gemäß Fig. 5 ist analog zu
den anderen Kranstützen 6 modular aufgebaut und in-
soweit bezüglich ihrer Höhe LK veränderbar, vgl. auch
Fig. 3a. Die Bedienstütze 9 umfasst mehrere Vorrichtun-
gen 14, 16, 17, 20 zur Aufnahme von Ausstattung, welche
für den Betrieb einer Wartungsstation 1 oder einer Ar-
beitsstation 3 benötigt wird. Diese Ausstattung umfasst
insbesondere Werkzeuge, Arbeitsmittel, Betriebsmittel,
Hilfsmittel, Messmittel und/oder sicherheitstechnische
Einrichtungen. In der in Fig. 5 dargestellten Ausführungs-
form umfasst die Bedienstütze 9 eine Lochleiste 14, ei-
nen Haken 16 und eine Öse 17 sowie eine verschwenk-
bare Halterung 20 für einen Bildschirm in Form eines
Monitorarms. Alle Vorrichtungen 14, 16, 17, 20 sind lös-
bar oder unlösbar an der Bedienstütze 9 befestigt, be-
vorzugterweise sind diese mit der Bedienstütze 9 ver-
schraubt.
[0062] Die Bedienstütze 9 gemäß Fig. 5 umfasst einen
Anschluss 15 zur Kopplung mit einem Versorgungssys-
tem für Druckluft. Mittels des Anschlusses 15 kann in
vorteilhafter Weise Druckluft, welche für die Durchfüh-
rung von Wartungsarbeiten benötigt wird, aus einem ggf.
vorhanden Versorgungssystem für Druckluft entnom-
men werden. Ein solches Versorgungssystem kann ent-
weder in dem Gebäude, in welchem die Wartungsstation
1 aufgebaut ist, vorhanden sein, oder speziell für die War-
tungsstation 1 mit zusätzlicher Ausstattung eingerichtet
werden. In analoger Weise können Anschlüsse für die
Versorgung mit weiteren Betriebs- und Hilfsstoffen oder
Wirkmedien wie Elektrizität, Gasen und Flüssigkeiten,
welche für die Durchführung von Wartungsarbeiten be-
nötigt werden, an der Bedienstütze 9 vorgesehen sein.
In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung sind
Schnittstellen für Netzwerke zur Telekommunikation und
zum Datenaustausch an der Bedienstütze 9 vorgesehen.
Außerdem können Schnittstellen zu Entsorgungssyste-
men, wie beispielsweise Abluft- oder Abwasserleitun-
gen, an der Bedienstütze 9 angebracht sein. Derartige
Entsorgungssysteme können in ggf. vorhandene Infra-
struktur wie Hallen oder Hangars bereits vorhanden sein,
oder im Freien mittels zusätzlicher Ausstattung bereitge-
stellt werden.
[0063] In einer vorteilhaften Ausgestaltung umfasst die
Bedienstütze 9 Sicherheitseinrichtungen, beispielsweise
optische und akustische Signaleinrichtungen, welche auf
Gefahren in Verbindung mit dem Betrieb der Wartungs-
station 1 hinweisen. Diese Sicherheitseinrichtungen um-
fassen Maßnahmen des Brandschutzes bzw. der Brand-
bekämpfung, beispielsweise in Form von tragbaren
Löschgeräten, welche an der Bedienstütze 9 lösbar be-
festigt sein können. Weiterhin umfasst die Bedienstütze
9 in einer vorteilhaften Ausgestaltung Beleuchtungsein-
richtungen zur Ausleuchtung des Bedienarbeitsplatzes
4 und der Arbeitsstation 3, welche an ein ggf. vorhande-
nes Stromversorgungsnetz angeschlossen sein können
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oder akkubetrieben arbeiten können.
[0064] In einer weiteren Ausgestaltung können an der
Bedienstütze 9 elektrische Leitungen befestigt sein, über
welche die Elektromotoren für den Betrieb des Wartungs-
krans 5 mit einer zentralen Stromversorgung oder Ge-
neratoren verbunden werden können.
[0065] In der Fig. 5 sind ein Fundamentmodul 10 mit
einem daran befestigten Ankerpunkt 13 für die Veranke-
rung des Zelts 12 sowie zwei beispielhafte Aufnahme-
vorrichtungen 16 und 17 für die Aufnahme von Werkzeu-
gen, Arbeitsmitteln, Betriebsmitteln, Hilfsmitteln, Mess-
mitteln oder sicherheitstechnischen Einrichtungen, wel-
che für den Betrieb einer Wartungsstation 1 eingesetzt
werden können, abgebildet. Das Fundamentmodul 10
umfasst Mittel 21 zur Aufnahme von Hub- oder Trans-
portmitteln. Derartige Mittel können beispielsweise Stap-
lerlaschen, Zurrpunkte, Haken oder Ösen sein. In einer
besonders vorteilhaften Ausgestaltung können an dem
Fundamentmodul 10 Staplerlaschen, insbesondere
kreuzartig angeordnete Staplerlaschen, befestigt sein.
Die Staplerlaschen können jedoch auch in eine Richtung
weisen. Die Mittel 21 können beim Transport und/oder
beim Verladen der Fundamentmodule 10, beispielswei-
se mit Flurförderzeugen, insbesondere Gabelstaplern,
oder Kränen, eingesetzt werden, wodurch diese Prozes-
se einfacher und sicherer werden. Außerdem können
diese Mittel 21 beim Befestigen der Fundamentmodule
10 an den Kranstützenmodulen und/oder bei der Lage-
sicherung der Fundamentmodule 10 während des Trans-
ports verwendet werden, wodurch die genannten Pro-
zesse vereinfacht werden.
[0066] Die Errichtung einer erfindungsgemäßen trans-
portierbaren Wartungsstation 1 an dem Einsatzort kann
vorteilhafterweise wie nachfolgend beschrieben erfol-
gen:
Die in einem oder mehreren Containern 11 transportier-
ten Module der Wartungskrans 5 werden am Errichtungs-
ort der Wartungsstation 1 im Einsatz ausgeladen. An-
hand der zur Verfügung stehenden Örtlichkeit, der Ei-
genschaften der zu wartenden militärischen Systeme 2
und der durchzuführenden Wartungsarbeiten wird die
Größe der Wartungsstation 1 und die Anzahl an Arbeits-
stationen 3 festgelegt. Vorzugsweise werden die Arbeits-
stationen 3 so definiert, dass sie eine viereckige Grund-
fläche aufweisen und in deren Ecken jeweils eine Kran-
stütze 6 angeordnet ist. Anschließend werden die Stand-
orte der Fundamentmodule 10 definiert und die Funda-
mentmodule 10 an diese Standorte transportiert, vor-
zugsweise mittels der an den Fundamentmodulen 10 be-
festigten Mittel 21 zur Aufnahme von Hub- und Trans-
portmitteln, und dort positioniert.
[0067] Anschließend werden die als Kranstützenmo-
dule ausgebildeten Kranstützen 6 an den Fundament-
modulen 10 befestigt. Die Anzahl der zu verbindenden
Kranstützensegmente 6.1 welche die Kranstützenmodu-
le bilden, wird durch die Höhe H des Wartungskrans 5
festgelegt. In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form beträgt die maximale Höhe des Lastaufnahmemit-

tels 19 des Wartungskrans 6 m. Mindestens eine Kran-
stütze 6 einer Arbeitsstation 3 wird als Bedienstütze 9
mit einem Bedienarbeitsplatz 4 zur Durchführung der
Wartungsarbeiten festgelegt.
[0068] Die als Kranschienenmodule ausgebildeten
Kranschienen 8 werden aus Kranschienensegmenten
8.1 zusammengesetzt und die Kranschienenmodule
werden an den Oberseiten des Kranstützen 6 befestigt.
Auf den Kranschienen 8 wird die Kranbrücke 7 gelagert,
an der Kranbrücke 7 wird eine Laufkatze 18 mit einem
Lastaufnahmemittel 19 gelagert.
[0069] In einer bevorzugten Ausführungsform werden
die Arbeitsstationen 3 zumindest teilweise von einem Zelt
12 überspannt. Das Zelt 12 kann dafür an Ankerpunkten
13 an Fundamentmodulen 10 oder Containern 11 ver-
ankert werden.
[0070] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form werden Container 11 und Fundamentmodule 10 an
den Längsseiten der Wartungsstation 1 angeordnet, in
einer besonders bevorzugten Ausführungsform punkt-
symmetrisch zum Mittelpunkt M der Wartungsstation 1.
[0071] Anschließend kann die Wartungsstation 1 in
Betrieb genommen werden. Die Durchführung der War-
tungsarbeiten erfolgt an mindestens einer Arbeitsstation
3. Die militärischen Systeme 2 werden durch die von den
Kranstützen 6 gebildeten Tore in die Arbeitsstationen 3
hineinbewegt und können zwischen den Arbeitsstatio-
nen 3 weiterbewegt werden. Zur Durchführung der War-
tungsarbeiten wird ein Bedienarbeitsplatz 4 genutzt, wel-
cher an einer als Bedienstütze 9 ausgebildeten Kranstüt-
ze 6 ausgebildet ist. Zum Betrieb der Wartungsstation 1
können alle vorstehend beschriebenen Merkmale der
Wartungsstation 1 verwendet und Wartungsarbeiten an
mehreren Arbeitsstationen parallel durchgeführt werden.
[0072] Die vorstehend beschriebene transportierbare
Wartungsstation 1 und das Verfahren zum Betrieb einer
derartigen Wartungsstation 1 zeichnen sich dadurch aus,
dass unabhängig von der Anzahl der Arbeitsstationen 3
eine einfache, schnelle und sichere Bedienung sicher-
gestellt ist. Stillstandszeiten des Wartungskrans 5 und
Unterbrechungen der Wartungstätigkeiten werden redu-
ziert, weshalb sich die Wartungsstation 1 durch eine gro-
ße Wartungseffizienz auszeichnet.

Bezugszeichen:

[0073]

1 Wartungsstation
2 Militärisches System
3 Arbeitsstation
4 Bedienarbeitsplatz
5 Wartungskran
6 Kranstütze
6.1 Kranstützensegment
7 Kranbrücke
8 Kranschiene
8.1 Kranschienensegment
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9 Bedienstütze
10 Fundamentmodul
11 Container
12 Zelt
13 Ankerpunkt
14 Aufnahmevorrichtung
15 Anschluss
16 Aufnahmevorrichtung
17 Aufnahmevorrichtung
18 Laufkatze
19 Lastaufnahmemittel
20 Halterung
21 Mittel
22 Wartungseinheit
23 Kranbedieneinrichtung
24 Beleuchtungsmittel
25 Ausgeleuchteter Bereich
26 Beleuchtungsmittel
B Breite einer Arbeitsstation
H Höhe des Wartungskrans
HB Arbeitshöhe der Kranbrücke
L Länge einer Arbeitsstation
LK Länge einer Kranstütze
LS Länge einer Kranschiene
M Mittelpunkt der Wartungsstation
V Verfahrachse der Kranbrücke

Patentansprüche

1. Transportierbare Wartungsstation zur Wartung mili-
tärischer Systeme (2)

mit einem Wartungskran (5) zur Durchführung
von Wartungsarbeiten an mehreren Arbeitssta-
tionen (3), der eine auf Kranstützen (6) abge-
stützte, gegenüber den Arbeitsstationen (3) ver-
fahrbare Kranbrücke (7) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Kranstütze (6) als Be-
dienstütze (9) mit einem Bedienarbeitsplatz (4)
zur Durchführung der Wartungsarbeiten ausge-
bildet ist.

2. Wartungsstation nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für jede Arbeitsstation (3) je-
weils mindestens eine Bedienstütze (9) vorgegeben
ist.

3. Wartungsstation nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Arbeitsstationen (3) eine
viereckige, insbesondere rechteckige Grundfläche
aufweisen, in deren Ecken jeweils eine Kranstütze
(6) angeordnet ist.

4. Wartungsstation nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wartungskran
(5) modular ausgebildet ist und ein Kranbrückenmo-

dul, mehrere Kranstützenmodule, mehrere Kran-
schienenmodule, mehrere Fundamentmodule (10),
ein Zelt (12) und/oder mindestens einen Container
(11) aufweist.

5. Wartungsstation nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fundamentmodule (10)
Mittel (21) zur Aufnahme von Hub- oder Transport-
mitteln umfassen.

6. Wartungsstation nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fundamentmodule (10)
und/oder Container (11) einen oder mehrere Anker-
punkte (13) zur Verankerung des Zelts (12) aufwei-
sen.

7. Wartungsstation nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Län-
ge (LK) der Kranstützen (6) veränderbar ist.

8. Wartungsstation nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Län-
ge (Ls) der Kranschienen (8) veränderbar ist.

9. Wartungsstation nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kranschienen-
module zur Variation der Länge (Ls) aus mehreren
Kranschienensegmenten (8.1) und/oder dass die
Kranstützenmodule zur Variation der Länge (LK) aus
mehreren Kranstützensegmenten (6.1) zusammen-
gesetzt sind.

10. Wartungsstation nach einem der Ansprüche 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Container (11)
ein Standardcontainer, vorzugsweise ein 20-Fuß-
Container ist.

11. Wartungsstation nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
dienstütze (9) und/oder die Fundamentmodule (10)
eine oder mehrere Vorrichtungen (14, 16, 17) zur
Aufnahme von Werkzeugen, Arbeitsmitteln, Be-
triebsmitteln, Hilfsmitteln, Messmitteln und/oder si-
cherheitstechnischen Einrichtungen zur Durchfüh-
rung von Wartungsarbeiten aufweisen.

12. Wartungsstation nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
dienstütze (9) Anschlüsse (15) an Ver- und Entsor-
gungssysteme für Daten, Elektrizität, Flüssigkeiten
und/oder Gase umfasst.

13. Wartungsstation nach einem der Ansprüche 4 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Kranbrü-
ckenmodul, die Kranstützenmodule, die Kranschie-
nenmodule, die Fundamentmodule (10) und/oder
das Zelt (12) derart ausgebildet sind, dass diese in
dem Container (11) verstaubar sind.
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14. Wartungsstation nach einem der Ansprüche 4 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Container
(11) als Transportbehälter zum Transport des Kran-
brückenmoduls, der Kranstützenmodule, der Kran-
schienenmodule, der Fundamentmodule (10)
und/oder des Zelts (12) ausgebildet ist und/oder als
Funktionselement zum Betrieb der Wartungsstation
(1) ausgebildet ist.

15. Verfahren zum Betrieb einer transportierbaren War-
tungsstation zur Wartung militärischer Systeme (2)
mit einem Wartungskran (5) zur Durchführung von
Wartungsarbeiten an mehreren Arbeitsstationen (3),
der eine auf Kranstützen (6) abgestützte, gegenüber
den Arbeitsstationen (3) verfahrbare Kranbrücke (7)
aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass zur Durchführung der Wartungsarbeiten ein
Bedienarbeitsplatz (4) genutzt wird, welcher an einer
als Bedienstütze (9) ausgebildeten Kranstütze (6)
ausgebildet ist.
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